
 

Stellungnahme zu den Anträgen der Frakti-

on Bündnis 90/Die Grünen „Klimaschutz in 

der Stadt“ (BT.-Drs. 17/5368), „Energieeffi-

zienz und Klimaschutz im Gebäudebereich“ 

(BT.-Drs. 17/5778) und der Fraktion der SPD 

„Klimagerechte Stadtpolitik“ (BT.-Drs. 

17/7023)  

(28.09.2011) 

Vorbemerkung  

Deutschland will bis zum Jahr 2050 seine CO2-
Emissionen um mindestens 80 Prozent mindern. 
Zur Erreichung dieses Ziels ist die energetische 
Sanierung des Gebäudebestands einer der zentra-
len Schritte. Dementsprechend hat sich die Bun-
desregierung mit ihrem im September 2010 
verabschiedeten Energiekonzept verpflichtet, den 
Primärenergiebedarf im Gebäudesektor mithilfe 
eines sogenannten „Sanierungsfahrplans“ bis 2050 
um 80 Prozent zu senken. Der Gebäudebestand 
soll dann nahezu klimaneutral sein. Dazu leistet 
die Reduzierung des Energiebedarfs den größten 
Beitrag. Schon bis 2020 strebt die Bundesregierung 
eine Verringerung des Wärmebedarfs um 20 Pro-
zent an. Ein Sanierungsfahrplan soll dabei den 
Eigentümern einen geeigneten Orientierungsrah-
men bieten.  
 
Doch noch ist völlig unklar, wie die Bundesregie-
rung die eigenen Ziele erreichen will. Klar ist aber 
schon heute, dass die bisherigen Instrumente und 
Maßnahmen hinsichtlich ihrer derzeitigen Ausge-

staltung und ihrer Ambition weder zielführend 
noch ausreichend sind.  
 
Aus Sicht des NABU ist es daher dringend notwen-
dig, eine Weiterentwicklung und Anpassung insbe-
sondere des Ordnungsrechts und der finanziellen 
Förderung zur Erreichung der energie- und klima-
politischen Ziele im Gebäudesektor sicherzustellen. 
Zudem erfordert die von der Bundesregierung 
angestrebte Energiewende nicht nur höhere gebäu-
de- und bauteilspezifische Anforderungen an Neu-
bauten und Bestandsgebäude, sondern auch 
quartiersbezogenen Lösungen sowie eine Anpas-
sung der (städtischen) Infrastrukturen an die Er-
fordernisse des Klimaschutzes und an die Folgen 
des Klimawandels insgesamt. 
Die Anträge der Fraktionen von Bündnis 90/Die 
Grünen und der SPD weisen dahingehend in die 
richtige Richtung. 
 
Folgende Anforderungen an den Gebäudesektor 
sind für den NABU unausweichlich, sollen die 
Klimaschutzziele erreicht werden: 
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• Langfristige PlanungsLangfristige PlanungsLangfristige PlanungsLangfristige Planungs----    und Investitionund Investitionund Investitionund Investitionssssssssi-i-i-i-
cherheit für Eigentümercherheit für Eigentümercherheit für Eigentümercherheit für Eigentümer 

    
Ein unsicherer Finanzierungsrahmen und ein 
unberechenbares, unzureichendes Ordnungsrecht 
wirken sich negativ auf die Sanierungsrate und die 
Sanierungseffizienz aus. Langfristige Klarheit über 
staatliche Vorgaben und Förderangebote dienen 
Investoren, Industrie, Handel und Handwerk als 
notwendige Leitlinie für ihre Entscheidungen. 
 
Der NABU hat in einer Studie der Prognos AG 
untersuchen lassen, welche Investitionen in ener-
getisch relevante Bauteile notwendig sind. Daraus 
wird ersichtlich, dass die Deckung des finanziellen 
Förderbedarfs allein aus öffentlichen Haushalts-
mitteln unrealistisch ist. Die Studie ist zu finden 
unter: www.nabu.de/sanierungsfahrplan. 
 

• Wirksamer Vollzug der VorgabenWirksamer Vollzug der VorgabenWirksamer Vollzug der VorgabenWirksamer Vollzug der Vorgaben 
    
Jede ordnungsrechtliche Sanierungsauflage im 
Gebäudebestand wirkt nur, wenn sie effektiv um-
gesetzt und kontrolliert wird. Völlig unabhängig 
von der genauen Ausgestaltung der künftigen 
ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen muss 
das derzeit allgemein konstatierte Vollzugsdefizit 
behoben werden. 
 

• Sozial ausbalancierte FörderinstrumenteSozial ausbalancierte FörderinstrumenteSozial ausbalancierte FörderinstrumenteSozial ausbalancierte Förderinstrumente 
    
Die teilweise hohen Investitionsbedarfe, die sich 
nicht alleine durch die Energiekosteneinsparungen 
refinanzieren lassen, müssen dort über ausreichen-
de und zielgenaue Förderangebote oder Ausnah-
meregelungen aufgefangen werden, wo andernfalls 
soziale Härten drohen. Der Verzicht auf Sanie-
rungsmaßnahmen ist keine Alternative, weil er die 
Gefahr ungebremst steigender Heizkosten mit sich 
bringt. 
 

• Schaffung neuer Auslösetatbestände für Schaffung neuer Auslösetatbestände für Schaffung neuer Auslösetatbestände für Schaffung neuer Auslösetatbestände für 
ordnungsrechtliche Vorgaben:ordnungsrechtliche Vorgaben:ordnungsrechtliche Vorgaben:ordnungsrechtliche Vorgaben: 

    
Allein durch Freiwilligkeit ist der Weg nicht zu 
beschreiten. Eine höhere Sanierungsrate kann 
effektiv nur mit neuen Anlässen für Sanierungs-
pflichten erreicht werden. Umfang und Zeitpunkt 
dürfen nicht beliebig sein, müssen aber genügend 
Flexibilität bieten. Das derzeit fast ausschließlich 
geltende Prinzip der anlassabhängigen Sanierungs-
vorgaben führt zu Attentismus. Anderseits ist eine 
Strategie, die allein auf Fordern basiert und das 
Ausmaß des Förderns auf heutigem Niveau belässt, 

zum Scheitern verurteilt. Zu groß sind die beim 
einzelnen Gebäudeeigentümer oder -nutzer ver-
bleibenden Lasten, als dass sich der Staat aus der 
Finanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen Auf-
gabe zurückziehen könnte. 
 
Der NABU hat in einem Rechtsgutachten der 
Kanzlei Gaßner, Groth, Siederer & Coll. untersu-
chen lassen, inwieweit ordnungsrechtliche Instru-
mente im Rahmen eines Sanierungsfahrplans mit 
dem Eigentumsschutz und anderen Grundrechten 
vereinbar ist. 
Das Rechtsgutachten ist zu finden unter: 
www.nabu.de/sanierungsfahrplan. 
 

• Begleitung durch hochwertige InformatBegleitung durch hochwertige InformatBegleitung durch hochwertige InformatBegleitung durch hochwertige Informati-i-i-i-
on und on und on und on und qualifizierte qualifizierte qualifizierte qualifizierte Beratung: Beratung: Beratung: Beratung:  

    
Investoren und Gebäudeeigentümer brauchen 
niedrigschwellige, qualitätsgesicherte und 
gewerkeübergreifende Informations- und Bera-
tungsangebote, die für quartiersbezogene Lösun-
gen sowie jedes einzelne Gebäude optimale 
Strategien zur Erreichung der langfristigen Effizi-
enz- und Klimaschutzziele aufzeigen. Dabei helfen 
sie dem Eigentümer wirtschaftliche Fehlallokatio-
nen zu vermeiden.    

• Abstimmung von bauteilAbstimmung von bauteilAbstimmung von bauteilAbstimmung von bauteil----    und gebäudund gebäudund gebäudund gebäude-e-e-e-
spspspspeeeezifischen Anforderungen an Einzelgzifischen Anforderungen an Einzelgzifischen Anforderungen an Einzelgzifischen Anforderungen an Einzelge-e-e-e-
bäude und quartiersbezogenen Lösungen bäude und quartiersbezogenen Lösungen bäude und quartiersbezogenen Lösungen bäude und quartiersbezogenen Lösungen 
beim Umbau der Enebeim Umbau der Enebeim Umbau der Enebeim Umbau der Energieversorgungrgieversorgungrgieversorgungrgieversorgungs-s-s-s-
struktstruktstruktstruktuuuuren ren ren ren     

Einmal getätigte Investitionen in zentrale oder 
dezentrale Formen der Energieerzeugung, -
speicherung und -verteilung zementieren über 
Jahrzehnte die Versorgungsstrukturen. Vor allem 
um wirtschaftliche und ökologische Fehlallokatio-
nen zu vermeiden, bedarf es einer vom Ende her 
gedachte und systematische Planung, die beim Neu- 
und Umbau von Infrastrukturen heutige und zukünf-
tige gesellschaftliche Ziele und Herausforderungen 
berücksichtigt und Nutzungskonflikte weitestgehend 
ausschließt. Einzelanforderungen an Gebäude müssen 
mit der energetischen Quartierssanierung in Einklang 
stehen.  
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Der NABU zu den Anträgen im 
Einzelnen  

1. Planerische, gesetzliche und fördertechnische 
Ausgestaltung der energetischen Quartierssanie-
rung 

Eine (volks-)wirtschaftlich, ökologisch und sozial 
sinnvolle klimagerechte Stadtentwicklung und energe-
tische Quartierssanierung ist nur dann gegeben, wenn 
Planungs- und Investitionsentscheidungen mit den 
langfristigen gesellschaftlichen Zielen in Einklang 
stehen. Es muss deutlich werden, dass der Klimaschutz 
und die Anpassung an den Klimawandel ein städtebau-
liches Erfordernis (mit Bezug zum Bodenrecht) dar-
stellen, die es zwingend in der Flächennutzungs- und 
Bauleitplanung zu berücksichtigen gilt (Baugesetz-
buch). Wird aus anderen städtebaulichen Erfordernis-
sen gehandelt, müssen der Klimaschutz und 
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung bei der Ab-
wägung integriert werden („Optimierungsgebot“). Um 
Nutzungskonkurrenzen des Klimaschutz und der 
Klimafolgenanpassung zu vermeiden, ist eine Differen-
zierung des lokalen und globalen Klimaschutz im 
Sinne einer Klarstellung geboten, die es Städten und 
Gemeinden erlaubt, zwischen Nutzungskonkurrenzen 
abwägen zu können. So kann beispielsweise die Innen-
entwicklung durch Verdichtung aus globalen Klima- 
und Bodenschutzgründen durchaus sinnvoll sein, 
muss aber anderseits wichtige Funktionen wie die 
lokale Frisch- und Kaltluftzufuhr oder die Artenvielfalt 
erhalten. Die kommunale Bauleitplanung muss daher 
Konzeptionen für die künftige Energieversorgung der 
jeweiligen Gemeinde, Stadt oder Region berücksichti-
gen und vorausschauend integrieren. Gleichzeitig 
müssen sie auch frühzeitig einer Prüfung unterzogen 
werden, inwieweit sie anderen Konzeptionen und 
Zielen der Nachhaltigkeit z.B. zum Erhalt eines gesun-
den Stadtklimas  entgegenstehen. 

a) planerische und gesetzliche Ausgestaltung 
(BauGB) 

• Einführung eines Einführung eines Einführung eines Einführung eines „Optimierungsgebot„Optimierungsgebot„Optimierungsgebot„Optimierungsgebotssss“ a“ a“ a“ an-n-n-n-
hand von Energiehand von Energiehand von Energiehand von Energie----    und Klimaschutzkonzeund Klimaschutzkonzeund Klimaschutzkonzeund Klimaschutzkonzep-p-p-p-
tentententen als Abwägungsbelang als Abwägungsbelang als Abwägungsbelang als Abwägungsbelang  

Um Treibhausgasemissionen konsequent zu vermei-
den und zu reduzieren, müssen Anforderungen der 

Energieeffizienz passgenau auf die zukünftigen Bedarfe 
abgestimmt sowie verbleibende Energiebedarfe an 
dafür geeigneten Standorten mit Hilfe erneuerbarer 
Energien erzeugt werden. Eine solche verbindliche, 
und im Baugesetzbuch zwar zu berücksichtigende, 
aber bislang nicht verpflichtende Planung muss auf 
einem bedarfsorientierten Klima- und Energiekonzept 
basieren, das sowohl Anforderungen an die Entwick-
lung von Städten und Gemeinden sowie einzelner 
Quartiere definiert, als auch Ansprüche an Energieträ-
ger, die Anlagen zur Energieerzeugung und zur Vertei-
lung von Energie sowie die Energiebedarfe von 
einzelnen Gebäuden vorsieht. 

• Verankerung Verankerung Verankerung Verankerung einer Nachhaltigkeitsprüfung, einer Nachhaltigkeitsprüfung, einer Nachhaltigkeitsprüfung, einer Nachhaltigkeitsprüfung, 
die insbesondere  die insbesondere  die insbesondere  die insbesondere  KlimaKlimaKlimaKlima----    und Energiekound Energiekound Energiekound Energiekon-n-n-n-
zeptezeptezeptezepte    umfasst umfasst umfasst umfasst  

Der Grundsatz, die klimagerechte Stadtentwicklung in 
der Abwägung zu berücksichtigen, wird somit erwei-
tert.    Dabei geht es darum, neben    der schon geregelten 
Umweltprüfung auch die Auswirkungen auf das „glo-
bale Klima“, den Artenschutz sowie volkswirtschaftli-
che und soziale Belange zu beachten. 

• Ausweisung von Sanierungsgebieten im bAusweisung von Sanierungsgebieten im bAusweisung von Sanierungsgebieten im bAusweisung von Sanierungsgebieten im be-e-e-e-
sondersondersondersonderen Städtebaurechten Städtebaurechten Städtebaurechten Städtebaurecht    und und und und Erweiterung Erweiterung Erweiterung Erweiterung 
des Modernisierungsdes Modernisierungsdes Modernisierungsdes Modernisierungs----    und Instandsetzungund Instandsetzungund Instandsetzungund Instandsetzungs-s-s-s-
gebot um den Begrgebot um den Begrgebot um den Begrgebot um den Begriff der energetischen Miff der energetischen Miff der energetischen Miff der energetischen Mo-o-o-o-
dernisierungdernisierungdernisierungdernisierung    

Städten und Gemeinden muss das Recht obliegen, 
auch quartiersbezogene Lösungen in Sachen Klima-
schutz zu finden. Dazu gehört gerade auch, den Ener-
gieverbrauch für bestehende Gebäude anhand 
energetischer Kennwerte vorgeben zu dürfen. Eine 
solche Kann-Bestimmung ist kein Zwang, weil es 
Städten und Gemeinden ein Wahlrecht ermöglicht. 
Somit wäre Rechtssicherheit gegeben. Mit der Novelle 
des BauGB im Zuge der Energiewende wurden dieses 
Wahlrecht und die Rechtssicherheit der Städte und 
Gemeinden jedoch beschnitten. Ob und inwieweit  
diese aktiv werden, liegt damit nicht mehr in ihrem 
planerischen Ermessen. Die Möglichkeit, energetische 
Kennwerte für bestimmte Gebiete bzw. Quartiere 
vorzugeben, entfällt damit. 

Der NABU hält daher die Ausweisung von Sanierungs-
gebieten im besonderen Städtebaurecht für außeror-
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dentlich wichtig. Zur Flankierung und Klarstellung 
sollte das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot 
um den Begriff der energetischen Modernisierung 
erweitert werden und ein Absatz zur Festlegung von 
Gebieten mit Sanierungspflicht mit Vorgaben zur 
energetischen Beschaffenheit, der Gesamtenergieeffizi-
enz der vorhandenen Bebauung und der Versorgungs-
einrichtungen des Gebiets, insbesondere im Hinblick 
auf die Erfordernisse der klimagerechten Stadtentwick-
lung und analog zu den bestehenden Regelungen im 
Baugesetzbuch eingefügt werden. Aus Sicht des NABU 
setzt die Wirksamkeit einer solchen  Regelung voraus, 
dass die Bundesregierung die Mittelkürzungen im 
Programm der Städtebauförderung rückgängig macht. 
Eine Neuauflage des im Energiekonzept der Bundesre-
gierung genannten Programms zur energetischen 
Städtebausanierung muss zum schnellstmöglichen 
Zeitpunkt aufgelegt werden, mit den Klimaschutzzie-
len für 2050 kompatibel sein und entsprechende ener-
getische Standards vorgeben. Das Programm darf sich 
dabei nicht nur allein an Großwohnsiedlungen eines 
bestimmten Baualters der Gebäude orientieren, son-
dern muss sich gerade auch an solche Gebiete bzw. 
Quartiere richten, die bislang von der Sanierung aus-
genommen wurden. 

Detaillierte Regelungsvorschläge des NABU zum Bau-
gesetzbuch sind zu finden unter: 
http://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/ener
gie/nabu-stellungnahme_entwurf_baugb_260511.pdf. 

b) fördertechnische Ausgestaltung  

Um die Klimaschutzziele im Gebäudesektor zu errei-
chen, bedarf es langfristig verlässlicher, zielgenauer und 
verbraucherfreundlicher Förderinstrumente. Langfris-
tig und verlässlich bedeutet für Investoren und Eigen-
tümer Planungs- und Investitionssicherheit. Zielgenau 
meint, die Maßnahmen in ihrer Sanierungseffizienz 
auf die Anforderungen anhand langfristiger Klima-
schutzziele auszurichten. Verbraucherfreundlich heißt, 
Eigentümer mit passgenauen Angeboten dort abzuho-
len, wo sie geographisch, finanziell und nach bautech-
nischem Wissen stehen und zu Maßnahmen zu 
bewegen, die mit den Klimaschutzzielen in Einklang 
stehen. 

Gleichzeitig zeigt die vom NABU in Auftrag gegebene 
Studie der Prognos AG, dass die notwendigen Sanie-

rungsanstrengungen nicht allein aus öffentlichen 
Haushaltsmitteln bestritten werden können. So steigt 
mit zunehmender Sanierungsquote und Sanierungstie-
fe der Investitionsbedarf, der nicht in jedem Fall voll-
ständig durch Energiekostenreduktionen gedeckt wird. 
Eine Strategie, die allein auf Fördern setzt bzw. die 
bisherigen ordnungsrechtlichen Instrumente belässt, 
wie sie sind, ist damit zwangsläufig zum Scheitern 
verurteilt. 

Klar ist damit, dass die von der Bundesregierung bzw. 
im Bundeshalt eingestellten Finanzmittel bei weitem 
nicht ausreichen. Im Gegenteil: die schwelende Debatte 
um ein Gesetz zur Förderung steuerlicher Anreize 
energetischer Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäu-
den sorgt für Investitionsstau und zunehmende Ver-
unsicherung der Eigentümer über die zukünftige 
Fördersituation. 

• Fortführung und Aufstockung desFortführung und Aufstockung desFortführung und Aufstockung desFortführung und Aufstockung des    COCOCOCO2222----
Gebäudesanierungsprogramm kurzfristig auf Gebäudesanierungsprogramm kurzfristig auf Gebäudesanierungsprogramm kurzfristig auf Gebäudesanierungsprogramm kurzfristig auf 
mindestens zwei mindestens zwei mindestens zwei mindestens zwei Mrd.Mrd.Mrd.Mrd.    Euro Euro Euro Euro pro Jahr pro Jahr pro Jahr pro Jahr     

Die von der Bundesregierung für die  
Jahre 2012 bis 2014 im Energie- und Klimafonds ein-
geplanten Mittel in Höhe von 1,5 Mrd. Euro sind 
unzureichend. Zudem fließen zu wenige Mittel in die 
energetische Gebäudesanierung. Soll die Förderung 
von Neubauten auf dem gleichen Niveau beibehalten 
werden, gleichzeitig aber mehr energetische Sanierun-
gen angereizt werden, ist eine Mittelaufstockung von 
weit über zwei Mrd. Euro jährlich notwendig. 

• Einführung von steuerlichen Anreizen zur Einführung von steuerlichen Anreizen zur Einführung von steuerlichen Anreizen zur Einführung von steuerlichen Anreizen zur 
energetischen Gebäudesanierung vor allem energetischen Gebäudesanierung vor allem energetischen Gebäudesanierung vor allem energetischen Gebäudesanierung vor allem 
für selbstnutzende Eigentümer und Kleifür selbstnutzende Eigentümer und Kleifür selbstnutzende Eigentümer und Kleifür selbstnutzende Eigentümer und Klein-n-n-n-
vermietvermietvermietvermieterererer    

Steuerliche Anreize bieten neben den etablierten För-
derprogrammen der KfW die Chance, durch das Set-
zen ambitionierter energetischer Mindeststandards die 
Sanierungsrate und die Sanierungseffizienz bei der 
Gebäudesanierung zu steigern. Mit den selbstnutzen-
den Eigentümern sowie den Kleinvermietern kann ein  
Steueranreiz gezielt zwei Akteursgruppen adressieren, 
deren Anteil am deutschen Wohnungsbestand beson-
ders groß und deren Sanierungsaktivität und Nachfra-
ge nach den etablierten Förderprogrammen gemessen 
an den Fallzahlen bislang besonders gering ist. 
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• Aufstockung und Ausgestaltung deAufstockung und Ausgestaltung deAufstockung und Ausgestaltung deAufstockung und Ausgestaltung der r r r StädtStädtStädtStädte-e-e-e-
bauförderung und desbauförderung und desbauförderung und desbauförderung und des    geplanten KfWgeplanten KfWgeplanten KfWgeplanten KfW----
FörderpFörderpFörderpFörderprogramms „Energetische Städtebarogramms „Energetische Städtebarogramms „Energetische Städtebarogramms „Energetische Städtebau-u-u-u-
sanierungsanierungsanierungsanierung““““    

Die Städtebauförderung muss erhöht (2012: 455 Mio. 
Euro) und auf hohem Niveau fortgeführt werden. Die 
Schwerpunkte müssen um eine energetische Moderni-
sierung und eine klimagerechte Stadtentwicklung 
sowie energetische Quartierssanierung erweitert wer-
den. Das neue KfW-Förderprogramm „Energetische 
Stadtsanierung“ (92 Mio. Euro aus dem Energie- und 
Klimafond)  muss bezüglich Vorbereitung und Durch-
führung der Maßnahmen analog zur Städtebauförde-
rung ausgestaltet werden. Die Lastenübernahme 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen sollte ver-
hältnismäßig sein. Sanierungskonzepte, die mit den 
langfristigen Klimaschutzzielen in Einklang stehen, 
müssen Vorrausetzung der Mittelbewilligung sein. Die 
für 2011 aus dem Sondervermögen eingeplanten 5 
Mio. Euro sind dafür unzureichend und bedürfen der 
Aufstockung. Städte und Gemeinden brauchen best-
mögliche Unterstützung bei der Planung zum Umbau 
der Energieversorgungsstrukturen. 

• Ausrichtung der Förderprogramme am Ziel Ausrichtung der Förderprogramme am Ziel Ausrichtung der Förderprogramme am Ziel Ausrichtung der Förderprogramme am Ziel 
Innenbereichsentwicklung vor AußenbInnenbereichsentwicklung vor AußenbInnenbereichsentwicklung vor AußenbInnenbereichsentwicklung vor Außenbe-e-e-e-
reichsentwicklungreichsentwicklungreichsentwicklungreichsentwicklung 

Die Städtebauförderung muss an den tatsächlichen 
Bedarfen ausgerichtet werden. Die KfW-
Eigenheim-Förderung sollte sich auf Bau- und 
Modernisierungsvorhaben in schon bestehenden 
Siedlungsgebieten beschränken. 

• Fiskalische Steuerungsmöglichkeiten zFiskalische Steuerungsmöglichkeiten zFiskalische Steuerungsmöglichkeiten zFiskalische Steuerungsmöglichkeiten zu-u-u-u-
gunsten der Innenentwicgunsten der Innenentwicgunsten der Innenentwicgunsten der Innenentwickkkklung nutzenlung nutzenlung nutzenlung nutzen 

Eine Ausrichtung der Grundsteuer, zusätzliche Ab-
schreibungsmöglichkeiten bei Investitionen in den 
Gebäudebestand (analog siehe steuerliche Anreize), auf 
Altlastengebieten oder Konversionsflächen können 
dazu beitragen, den Flächenverbrauch zu reduzieren 
und die Zersiedelung der Landschaft zu begrenzen. 

2. Förderung der energetischen Quartierssanie-
rung im Gesamtförderkontext 

Aus Anlass der Energiewende und angesichts der 
bevorstehenden Erneuerung des Kraftwerksparks und 

der Netze für Strom und Wärme muss der energeti-
schen Quartierssanierung zukünftig ein höherer Stel-
lenwert beigemessen werden, ohne dass die 
gebäudespezifischen Förderprogramme in ihrer Be-
deutung verlieren dürfen. Das Motto muss daher 
lauten: das eine (Einzelgebäudesanierung) tun, ohne 
das andere (Quartierslösung) zu vernachlässigen bzw. 
zu unterlassen. Die besondere Schwierigkeit und 
Komplexität besteht darin, kommunale mit landes- 
und bundesrechtlichen Regelungen in Einklang zu 
bringen. Gerade deshalb sollten ordnungsrechtliche 
und förderrechtliche Instrumente den Eigentümern 
sowie den Städten und Gemeinden langfristig Pla-
nungs- und Investitionssicherheit bieten.  

Um finanzielle Mittel außerdem zielgruppenspezifisch 
einsetzen zu können und wirtschaftliche Fehlallokatio-
nen zu vermeiden ist es zwingend, Sanierungsfahrpläne 
für Einzelgebäude wie auch Energie- und Klimakon-
zepte für eine nachhaltige Stadtentwicklung sowie 
quartierbezogener Lösungen eng miteinander zu ver-
zahnen. Dazu bedarf es sowohl einer abgestimmten 
objektbezogenen (Gebäudetyp) wie auch einer sub-
jektbezogenen (Eigentümerstruktur) Strategie zur 
gezielten Anreizung der Planung und Umsetzung 
städtebaulicher, quartiersbezogener und energetischer 
Modernisierungen. Die Förderung der Planung und 
der für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit wich-
tigen Abwägungsbelange muss daher im Gesamtför-
derkontext  an Bedeutung gewinnen. Dazu gehören die 
Förderung von Energie- und Klimakonzepten, Wär-
mekatastern bzw. Wärmenutzungsplänen und anderen 
planerischen Organisationsschritten. Das KfW-
Programm Energetische Stadtsanierung muss dem-
nach an die Erfordernisse des Programms Städtebauli-
che Sanierung und Entwicklung angepasst werden. 
Insbesondere muss Voraussetzung für die Förderung 
eine unter den Akteuren und Nutzern des Quartiers 
mit der Kommune abgestimmten Zielsetzung zur 
energetischen und klimaschützenden Sanierung des 
Quartiers sein. Denn nur so kann das notwendige 
komplexe Maßnahmenbündel abgestimmt, ausgerich-
tet und sinnvoll durchgeführt werden. Quartiere mit 
einem hohen Anteil einkommensschwacher Haushalte 
und investitionsschwacher Eigentümer sollten berück-
sichtigt werden. 
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3. Klimaschutz in Kommunen durch flächenspa-
rendes Bauen 

Zusätzlich zu den in den Anträgen genannten Instru-
menten setzt sich der NABU für die Gründung einer 
Bundes-Flächensparagentur als Informationszentrale 
für „Gute Beispiele“ ein, die Fördermöglichkeiten 
nachhaltiger Siedlungsentwicklung kommuniziert und 
als Lenkungsstelle für handelbare Flächenzertifikate 
dient. Zudem sollte über das Baugesetzbuch durch ein 
obligatorisches Baulandkataster die Nachweispflicht 
fehlender Innentwicklungspotenziale vor der Auswei-
sung zusätzlicher Bauflächen eingeführt werden. Au-
ßerdem muss zukünftig die demographische 
Entwicklung stärker in die Raumordnung und Regio-
nalplanung einfließen. Dazu sollten Entwicklungsober-
grenzen für die kommunale Siedlungsentwicklung in 
Abhängigkeit von der erwarteten Bevölkerungsent-
wicklung der Länder bestimmt und Regionalplanungs-
verbände unterstützt werden. 
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